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II . Pflichten in Anſehung der Perſon des

Pflegbefohlenen .

§. 2.

In Anſehung der Perſon des Pflegbefohlenen hat
der Vormund im Weſentlichen folgende Pflichten :

a) fùr die dem Stande und dem Vermögen des

Pflegbefohlenen angemeſſene Erziehung , alſo ins⸗

beſondere dafür zu ſorgen , daß ſein Mündel in

der Religion , ſowie in den für ſeinen künftigen

Beruf erforderlichen Gegenſtänden hinreichend un⸗

terrichtet werde ;
b ) Die Wahl dieſes Berufs ſo zu leiten , daß er in

reiferen Saher fidh ernähren und fein Fortkommen

begründen kann ;
c ) bei Dem Amte bie geeigneten Maaßregeln in An⸗

trag zu bringen , wenn er erhebliche Gründe hat ,
mit der Aufführung des Mündels unzufrieden zu

fein (L. . S . 468 ) .

III . Pflichten in Anſehung des Vermögens
des Pflegbefohlenen .

1 ) Ermittelung und Feſtſtellung deſſelben .

§. 3.

Der Vormund hat vor Allem den Beſtand und die

Lage des Vermögens ſeines Mündels auszumitteln ,
und zu dieſem Ende :

a ) binnen den erſten zehn Tagen dem Antritt

der Vormundſchaft auf Abnahme der Siegel und

Fertigung der Inventur anzutragen ( LE . S. 451. ),
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